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TV-TK 0251 (26) Ausschluss und Wiedereinschluss von Terroris-
musschäden 

1. Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwai-
ger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3.) gelten 
Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammen-
hang mit Terrorakten als ausgeschlossen (Ausschluss). 

2. Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und 
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss 
zu nehmen. 

3. Abweichend von Nr. 1. und nur im Rahmen der Bestimmungen 
dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sachschäden, Kos-
ten und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen als versichert (Wieder-
einschluss): 

a) Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder des 
EWR, in denen für Terrorakte eine Poollösung oder eine Lö-
sung über eine staatliche Einrichtung angeboten wird. Das 
sind zurzeit Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, 
Niederlande, Nordirland, Österreich und Spanien. 

b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch 
nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im Zusam-
menhang damit stets ausgeschlossen: 

aa) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von Sa-
chen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).  
Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor 
Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten am Versicherungsort oder von Dritten betriebs-
bedingt zu Produktionszwecken oder zur Durchführung 
von technischen Verfahren gelagert oder verwendet wer-
den (einschließlich betriebsbedingter Zwischenlagerung 
oder Auslieferung). 
Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schaden-
eintritt Bestandteil eines dem versicherten Betrieb die-
nenden Gebäudes waren; 

bb) Schäden durch den Ausfall von Versorgungsleistungen 
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei 
Fremdbezug. 

c) Alle Schäden, die aus ein und derselben Ursache innerhalb 
von 72 Stunden anfallen, sind ein Versicherungsfall (Ereig-
nisdefinition). 

d) Die Entschädigung ist für Versicherungsfälle mit Sachschä-
den auf unbenannten Versicherungsorten außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland (z. B. Außenversicherung, Neu 
hinzukommende Betriebsgrundstücke) – sofern nicht etwas 
anders vereinbart ist – auf insgesamt 1 Mio. EUR begrenzt 
(Entschädigungsgrenze unbenannte Versicherungsorte Aus-
land). 

e) Die Entschädigung ist für Versicherungsfälle mit Sachschä-
den auf benannten Versicherungsorten außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt (Entschädigungsgrenze benannte Versicherungsorte 
Ausland). 

f) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung. 

g) Die Entschädigungsgrenzen nach d) und e) sowie die Jah-
reshöchstentschädigung nach f) gelten für den Schaden ein-
schließlich der versicherten Kosten. 

h) Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom Versi-
cherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Einhaltung 
einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird einen Mo-
nat nach Zugang wirksam. 
Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen.  
Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kün-
digung zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch 
spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres, 
wirksam wird. 

TV-TK 0252 (26) Ausschluss und Wiedereinschluss von Terroris-
musschäden bei Verträgen ohne die Gefahren Brand, Explosion, 
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges 

1. Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwai-
ger abweichender Bestimmungen (ausgenommen Nr. 3.) gelten 
Schäden durch Terrorakte sowie Kosten jeder Art im Zusammen-
hang mit Terrorakten als ausgeschlossen (Ausschluss). 

2. Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und 
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss 
zu nehmen. 

3. Abweichend von Nr. 1. und nur im Rahmen der Bestimmungen 
dieses Vertrages gelten – soweit vereinbart – Sachschäden, Kos-
ten und Ertragsausfallschäden durch Terrorakte nach weiterer 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen als versichert (Wieder-
einschluss): 

a) Der Sachschaden muss sich im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) ereignen. Ausgenommen sind die Länder des 
EWR, in denen für Terrorakte eine Poollösung oder eine Lö-
sung über eine staatliche Einrichtung angeboten wird. Das 
sind zurzeit Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, 
Niederlande, Nordirland, Österreich und Spanien. 

b) Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen bleiben jedoch 
nachstehende Schäden sowie Kosten jeder Art im Zusam-
menhang damit stets ausgeschlossen: 

aa) Schäden durch Brand, Explosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 
durch Löschen oder Niederreißen bei diesen Ereignis-
sen. Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungs-
gemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat, 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. Ex-
plosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga-
sen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraf-
täußerung; 

bb) Kontaminationsschäden (Verseuchung, Vergiftung, Ver-
hinderung und/oder Einschränkung der Nutzung von Sa-
chen durch die Wirkung oder Freisetzung chemischer 
und/oder biologischer Substanzen).  
Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn diese Substanzen vor 
Schadeneintritt vom Versicherungsnehmer oder Mitversi-
cherten am Versicherungsort oder von Dritten betriebs-
bedingt zu Produktionszwecken oder zur Durchführung 
von technischen Verfahren gelagert oder verwendet wer-
den (einschließlich betriebsbedingter Zwischenlagerung 
oder Auslieferung). 
Er gilt ferner nicht, wenn diese Substanzen vor Schaden-
eintritt Bestandteil eines dem versicherten Betrieb die-
nenden Gebäudes waren; 

cc) Schäden durch den Ausfall von Versorgungsleistungen 
(z. B. Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) bei 
Fremdbezug. 

c) Alle Schäden, die aus ein und derselben Ursache innerhalb 
von 72 Stunden anfallen, sind ein Versicherungsfall (Ereig-
nisdefinition). 

d) Die Entschädigung ist für Versicherungsfälle mit Sachschä-
den auf unbenannten Versicherungsorten außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland (z. B. Außenversicherung, Neu 
hinzukommende Betriebsgrundstücke) – sofern nicht etwas 
anders vereinbart ist – auf insgesamt 1 Mio. EUR begrenzt 
(Entschädigungsgrenze unbenannte Versicherungsorte Aus-
land). 

e) Die Entschädigung ist für Versicherungsfälle mit Sachschä-
den auf benannten Versicherungsorten außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland auf den vereinbarten Betrag be-
grenzt (Entschädigungsgrenze benannte Versicherungsorte 
Ausland). 

f) Die Entschädigung ist auf die vertraglich vereinbarte Jahres-
höchstentschädigung begrenzt. Alle Schäden, die im laufen-
den Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung. 

g) Die Entschädigungsgrenzen nach d) und e) sowie die Jah-
reshöchstentschädigung nach f) gelten für den Schaden ein-
schließlich der versicherten Kosten. 

h) Der Wiedereinschluss von Terrorschäden kann vom 
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Versicherungsnehmer oder Versicherer jederzeit ohne Ein-
haltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung wird ei-
nen Monat nach Zugang wirksam. 
Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
durch den Versicherer kündigen.  
Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine Kün-
digung zum gleichen oder einem anderen Zeitpunkt, jedoch 
spätestens zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres, 
wirksam wird. 

 

TV-TK 0254 (26) Ausschluss von Terrorismusschäden 

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen und ungeachtet etwaiger 
abweichender Bestimmungen gelten Schäden durch Terrorakte 
sowie Kosten jeder Art im Zusammenhang mit Terrorakten 
ausgeschlossen (Ausschluss). 
Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder 
Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer 
oder ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in 
der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und 
dadurch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluss zu 
nehmen. 

 

TV-TK 0850 Mitversicherung und Prozessführung 

1. Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise ge-
meinschaftlich übernommen, dass jeder von ihnen aus der Versi-
cherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und verpflichtet 
ist, liegt eine Mitversicherung vor.  
Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Ausschluss 
der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Einzelschuldner 
und nur für den von ihnen gezeichneten Anteil.  
Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer be-
stehen rechtlich selbständige Versicherungsverträge. 

2. Der im Verteilerplan genannte führende Versicherer ist bezüglich 
dieser Versicherung von allen beteiligten Versicherern bevoll-
mächtigt, die vom Versicherungsnehmer abgegebenen Anzeigen 
und Willenserklärungen entgegenzunehmen.  
Diese Anzeigen und Willenserklärungen gelten den beteiligten 
Versicherern als zugegangen, wenn sie dem führenden Versiche-
rer zugegangen sind. 

3. Die vom führenden Versicherer bezüglich dieser Versicherung 
abgegebenen Willenserklärungen oder mit dem Versicherungs-
nehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die beteiligten Versi-
cherer rechtsverbindlich.  
Der führende Versicherer ist nicht berechtigt 

a) zur Erweiterung der versicherten Gefahren und Schäden, Sa-
chen oder Kosten sowie zum Einschluss neuer Versicherung-
sorte, Versicherungsnehmer oder mitversicherter Unterneh-
men; 

b) zur Erhöhung von Versicherungssummen oder Entschädi-
gungsgrenzen; 

c) zur Kündigung, zur Änderung der Kündigungsbestimmungen 
oder der Versicherungsdauer; ausgenommen hiervon ist 

aa) die Verkürzung von Fristen zur Kündigung zum Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres; 

bb) die Kündigung wegen Verletzungen einer Obliegenheit 
nach Abschnitt B § 8 oder wegen einer Gefahrerhöhung 
nach Abschnitt B § 9 der dem Vertrag zugrunde liegen-
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen; 

cc) die Verlängerung der Versicherungsdauer, die aufgrund 
einer im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung ge-
währt wird. 

d) zur Veränderung von Selbstbehalten oder Beiträgen; 

4. Bei Schäden, die voraussichtlich 500.000,- EUR übersteigen 
oder für die beteiligten Versicherer von grundsätzlicher Bedeu-
tung sind, ist auf Verlangen eines beteiligten Versicherers eine 
Abstimmung über die Schadenabwicklung herbeizuführen. 

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versiche-
rer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart: 

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versiche-
rer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen. 

b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führen-
den Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie 

die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechts-
hängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich ver-
bindlich an. Die Prozesskosten werden von den Versicherern 
anteilig getragen. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zuläs-
sigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdege-
genstandes oder im Falle der Revision den Wert der mit der 
Revision geltend zu machenden Beschwer nicht erreicht, ist 
der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des 
führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, 
die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere 
beteiligte Versicherer auszudehnen, bis diese Summe er-
reicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt b) 
nicht. 

 

TV-TK 5155 Mitversicherung von Altbauten gegen Einsturz 

1. Versicherte Sachen 
Ergänzend zu § A1 Nr. 2 ABN 2008 sind die in dem Versiche-
rungsschein bezeichneten Altbauten zusätzlich versichert, soweit 
an ihnen unmittelbar nach § A1 Nr. 1 ABN 2008 versicherte Lie-
ferungen und Leistungen ausgeführt werden, durch die in ihre 
tragende Konstruktion eingegriffen wird oder durch die sie unter-
fangen werden. 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den Einsturz versi-
cherter Altbauten, soweit diese Schäden unmittelbare Folgen 
der an den Altbauten ausgeführten Lieferungen und Leistun-
gen sind und soweit ein versicherter Unternehmer ersatz-
pflichtig ist.  
Sonstige Schäden stehen einem Einsturz nur dann gleich, 
wenn der Altbau aus Gründen der Standsicherheit ganz oder 
teilweise abgebrochen werden muss. 

b) Ist das Interesse des Auftraggebers gemäß § A3 ABN 2008 
versichert, so wird Entschädigung auch für Schäden geleis-
tet, für die der Auftraggeber die Gefahr trägt. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Schäden durch Rammarbeiten; 

bb) Schäden durch Veränderung der Grundwasserverhält-
nisse; 

cc) Risse und Senkungsschäden, soweit nicht die Vorausset-
zungen von a) gegeben sind; 

dd) Schäden an Sachen, die in den Altbauten eingebaut oder 
untergebracht sind; 

ee) Schäden an der künstlerischen Ausstattung (z. B. 
Stuckierung, Fassadenfiguren) und an Reklameeinrich-
tungen. 

3. Versicherungssumme  
Die Altbauten sind bis zur Höhe der jeweils vereinbarten Versi-
cherungssumme auf Erstes Risiko versichert.  
Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleisteten 
Entschädigungen (Nr. 4). Sie erhöhen sich jeweils wieder auf den 
vereinbarten Betrag, sobald der Versicherungsnehmer die Wie-
derauffüllung beantragt. Der Versicherungsnehmer hat in diesem 
Fall den Beitrag zeitanteilig nachzuentrichten. 

4. Umfang der Entschädigung  
Abweichend von § A7 ABN 2008 

a) wird ein Abzug neu für alt nicht vorgenommen; 

b) ist die Grenze der Entschädigung die vereinbarte Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko; 

c) wird der als entschädigungspflichtig ermittelte Betrag um  
20 %, wenigstens aber um den vereinbarten Selbstbehalt, 
gekürzt; 

d) leistet der Versicherer keine Entschädigung, soweit der 
Schaden durch einen Anspruch aus einem Haftpflichtversi-
cherungsvertrag gedeckt ist. 

5. Obliegenheiten 

a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a ABN 2008 hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zustand der 
versicherten Altbauten vor Beginn der Bauarbeiten durch Zu-
standsberichte aktenkundig zu machen und während der 
Bauzeit zu überwachen. Risse sind zu markieren und zu 
überwachen. 

b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008. 



Klauseln zu den Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von Gebäudeneubauten durch den 
Auftraggeber (ABN 2008) – Fassung Januar 2026 

Seite 4 von 9 

 

6. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes  
Der Versicherungsschutz für die mitversicherten Altbauten be-
ginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt und endet einen Monat 
nach Abschluss der Lieferungen und Leistungen gemäß Nr. 1. 

 

TV-TK 5180 Mitversicherung von Altbauten gegen Sachschäden 
infolge eines Schadens an der Neubauleistung sowie infolge 
Leitungswasser, Sturm und Hagel 

1. Versicherte Sachen 

a) Ergänzend zu § A1 Nr. 2 ABN 2008 sind die in dem Versi-
cherungsschein bezeichneten Altbauten zusätzlich versi-
chert, soweit an ihnen nach § A1 Nr. 1 ABN 2008 versicherte 
Lieferungen und Leistungen ausgeführt werden. 

b) Nur soweit dies besonders vereinbart ist, sind versichert 

aa) medizinisch-technische Einrichtungen und Laboreinrich-
tungen; 

bb) Stromerzeugungs-, Datenverarbeitungsanlagen und 
sonstige selbständige elektronische Anlagen; 

cc) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke; 

dd) aufwendige Ausstattung und kunsthandwerklich bearbei-
tete Bauteile sowie Bestandteile von unverhältnismäßig 
hohem Kunstwert. Darunter fallen auch Bestandteile von 
unverhältnismäßig hohem Wert, wie z. B. stuckierte oder 
bemalte Decken- und Wandflächen (Ornamente, Friese), 
Steinmetzarbeiten (Tür- und Fenstereinfassungen), But-
zenscheiben, Jugendstilfenster, wertvolle Vertäfelungen 
und Fußböden, künstlerisch gestaltete Ausstattungen 
(Geländer, Türen, Brunnen). 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an den ver-
sicherten Altbauten und an sonstigen versicherten Sachen, 
soweit diese Schäden die unmittelbare Folge eines ersatz-
pflichtigen Schadens an den Lieferungen und Leistungen ge-
mäß § A1 ABN 2008 sind, sowie durch Leitungswasser, 
Sturm und Hagel. 

aa) Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ablei-
tungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasser-
versorgung oder der Warmwasserheizungs-, Dampfhei-
zungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsan-
lagen bestimmungswidrig ausgetreten ist.  
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf 
stehen Leitungswasser gleich. 

bb) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 63 km/Stunde). 

cc) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von 
Eiskörnern. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion; 

bb) Verluste durch Diebstahl; 

cc) Risseschäden und Einsturzschäden durch 

– Eingriffe in die tragende Konstruktion des Altbaus und 
deren Unterfangungen; 

– durch Rammarbeiten; 

– durch Veränderung der Grundwasserverhältnisse; 

– durch Setzungen;  

dd) Schönheitsreparaturen und Reinigungskosten. 

3. Versicherungswert, Versicherungssumme, Unterversicherung 

a) Der Versicherungswert für Altbauten entspricht dem ortsübli-
chen Neubauwert. Die Versicherungssumme hat dem Versi-
cherungswert zu entsprechen. Alternativ ist eine Versiche-
rung bis zur Höhe der jeweils vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko möglich.  
Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleis-
teten Entschädigungen (Nr.4). Sie erhöhen sich jeweils wie-
der auf den vereinbarten Betrag, sobald der Versicherungs-
nehmer die Wiederauffüllung beantragt. Der Versicherungs-
nehmer hat in diesem Fall den Beitrag zeitanteilig nachzu-
entrichten. 

b) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so be-
steht Unterversicherung. 

4. Umfang der Entschädigung 

a) Ein Abzug neu für alt wird für beschädigte Rohbauteile nicht 
vorgenommen. Als Rohbauteile gelten Bauleistungen im 
Sinne der Allgemeinen Technischen Vorschriften der VOB 
Teil C. Bei Schäden am Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. 
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der 
Wertminderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im 
Übrigen leistet der Versicherer Entschädigung entsprechend 
§ A7 ABN 2008. 

b) Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird ein Abzug neu 
für alt auch bei Schäden am Ausbau nicht vorgenommen. 

5. Obliegenheiten 

a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zu-
stand der versicherten Altbauten vor Beginn der Bauarbeiten 
durch Zustandsberichte aktenkundig zu machen und wäh-
rend der Bauzeit zu überwachen. Risse sind zu markieren 
und zu überwachen. 

b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008. 

6. Schlussbestimmung  
Soweit nicht schriftlich für den Einzelfall oder durch die vorste-
henden Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, gelten die 
dem Versicherungsantrag zugrunde liegenden Allgemeinen Be-
dingungen für die Bauleistungsversicherung von Gebäudeneu-
bauten durch Auftraggeber (ABN 2008). 

 

TV-TK 5181 Mitversicherung von Altbauten gegen Sach-
schäden 

1. Versicherte Sachen 

a) Ergänzend zu § A1 Nr. 2 ABN 2008 sind die in dem Versi-
cherungsschein bezeichneten Altbauten zusätzlich versi-
chert, soweit an ihnen nach § A1 Nr. 1 ABN 2008 versicherte 
Lieferungen und Leistungen ausgeführt werden. 

b) Nur soweit dies besonders vereinbart ist, sind versichert 

aa) medizinisch-technische Einrichtungen und Laboreinrich-
tungen; 

bb) Stromerzeugungs-, Datenverarbeitungsanlagen und 
sonstige selbständige elektronische Anlagen; 

cc) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke; 

dd) aufwendige Ausstattung und kunsthandwerklich bearbei-
tete Bauteile sowie Bestandteile von unverhältnismäßig 
hohem Kunstwert. Darunter fallen auch Bestandteile von 
unverhältnismäßig hohem Wert, wie z. B. stuckierte oder 
bemalte Decken- und Wandflächen (Ornamente, Friese), 
Steinmetzarbeiten (Tür- und Fenstereinfassungen), But-
zenscheiben, Jugendstilfenster, wertvolle Vertäfelungen 
und Fußböden, künstlerisch gestaltete Ausstattungen 
(Geländer, Türen, Brunnen). 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an den ver-
sicherten Altbauten und an sonstigen versicherten Sachen. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion; 

bb) Verluste durch Diebstahl; 

cc) Risseschäden durch 

– Eingriffe in die tragende Konstruktion des Altbaus und 
deren Unterfangungen; 

– durch Rammarbeiten; 

– durch Veränderung der Grundwasserverhältnisse; 

– durch Setzungen. 

Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn die Altbauten 
infolge von Risseschäden aus Gründen der Standsicher-
heit ganz oder teilweise abgebrochen werden müssen; 

dd) Schönheitsreparaturen und Reinigungskosten. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
Sachen gemäß Nr. 1 b) 

aa) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten; 

bb) die durch betriebsbedingte normale oder betriebsbe-
dingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung verursacht 
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wurden, soweit sie nicht durch die Bauleistung herbeige-
führt wurden; für Folgeschäden an weiteren Austau-
scheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet; 

cc) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung, wenn der Schaden nicht durch die Repara-
turbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers 
wenigstens behelfsmäßig repariert war. 

3. Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung 

a) Der Versicherungswert für Altbauten entspricht dem ortsübli-
chen Neubauwert. Die Versicherungssumme hat dem Versi-
cherungswert zu entsprechen. Alternativ ist eine Versiche-
rung bis zur Höhe der jeweils vereinbarten Versicherungs-
summe auf Erstes Risiko möglich. 
Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die geleis-
teten Entschädigungen (Nr.4). Sie erhöhen sich jeweils wie-
der auf den vereinbarten Betrag, sobald der Versicherungs-
nehmer die Wiederauffüllung beantragt. Der Versicherungs-
nehmer hat in diesem Fall den Beitrag zeitanteilig nachzu-
entrichten. 

b) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, so be-
steht Unterversicherung. 

c) Soweit vereinbart, sind 

aa) die unter Nr. 1 b aufgeführten Sachen, 

bb) Schadensuchkosten  
bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versiche-
rungssummen auf Erstes Risiko versichert.  
Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um die ge-
leisteten Entschädigungen. Der Versicherungsnehmer 
kann eine Wiederauffüllung beantragen. Der Versiche-
rungsnehmer hat in diesem Fall Beitrag nach zu entrich-
ten. 

4. Umfang der Entschädigung 

a) Ein Abzug neu für alt wird für beschädigte Rohbauteile nicht 
vorgenommen. Als Rohbauteile gelten Bauleistungen im 
Sinne der Allgemeinen Technischen Vorschriften der VOB 
Teil C. Bei Schäden am Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. 
Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der 
Wertminderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. Im 
Übrigen leistet der Versicherer Entschädigung entsprechend 
§ A7 ABN 2008. 

b) Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird ein Abzug neu 
für alt auch bei Schäden am Ausbau nicht vorgenommen. 

c) Ist eine Versicherungssumme auf Erstes Risiko für Schäden 
an Bestandteilen von unverhältnismäßig hohem Wert gemäß 
Nr. 1 b dd) nicht vereinbart worden, so werden im Schaden-
fall lediglich die Kosten ersetzt, die anfallen, um die techni-
sche Funktion des beschädigten Teiles wiederherzustellen. 

d) Die Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Ver-
sicherungssummen auf Erstes Risiko. 

e) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach 
a) und b) ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem gan-
zen Betrag verhält, wie die Versichersumme zu dem Versi-
cherungswert. 

f) Der nach a) – e) ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den hierfür vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Entstehen 
mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln 
abgezogen. 

g) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden 
aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beansprucht 
werden kann. 

5. Obliegenheiten 

a) Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zu-
stand der versicherten Altbauten vor Beginn der Bauarbeiten 
durch Zustandsberichte aktenkundig zu machen und wäh-
rend der Bauzeit zu überwachen. Risse sind zu markieren 
und zu überwachen. 

b) Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach 
a) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008. 

6. Schlussbestimmung  
Soweit nicht in Textform für den Einzelfall oder durch die 

vorstehenden Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, gel-
ten die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden Allgemei-
nen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von Gebäu-
deneubauten durch Auftraggeber (ABN 2008). 

 

TV-TK 5182 Ausschluss von Schäden an Holzkonstruktionen 
und -einrichtungen (Alt- und Neubauleistung) 

Der Versicherer haftet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht für Schäden und Gefahren sowohl an der Altbau- als auch an 
der Neubauleistung, die durch Holzschädlinge, Pilzbefall, 
Hausschwamm oder andere Holzkrankheiten verursacht werden. 

 

TV-TK 5183 Fundamente und Keller von Fertighäusern 

1. Abweichend von § A5 Nr. 1 ABN 2008 sind nur die Fundamente 
und der Keller als Bauleistungen versichert. 

2. Für Schäden aus der Oberkonstruktion (Fertighausbauteile) wird 
Entschädigung ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht 
geleistet. 

 

TV-TK 5232 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten müssen sich die 
Kenntnis und das Verhalten ihrer Repräsentanten zurechnen lassen. 

Als Repräsentanten gelten bei 

a) Aktiengesellschaften:  
die Mitglieder des Vorstandes und die Generalbevollmächtigten, 

b) Gesellschaften mit beschränkter Haftung:  
die Geschäftsführer, 

c) Kommanditgesellschaften:  
die Komplementäre, 

d) offenen Handelsgesellschaften:  
die Gesellschafter, 

e) Gesellschaften bürgerlichen Rechts:  
die Gesellschafter, 

f) Einzelfirmen:  
die Inhaber, 

g) anderen Unternehmensformen:  
die nach gesetzlichen Vorschriften berufenen obersten Körper-
schaften des öffentlichen Rechts (z. B. Genossenschaften, Ver-
bände, Vertretungsorgane, Kommunen), 

h) ausländischen Firmen:  
der entsprechende Personenkreis. 

Als Repräsentanten des Versicherungsnehmers oder der 
Mitversicherten gelten jeweils auch die für diese verantwortlich 
handelnden Montage-/Bauleiter. 

 

TV-TK 5236 Innere Unruhen 

1. Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 4 b) hh) ABN 
2008 Entschädigung für Schäden durch Innere Unruhen. 

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerheb-
liche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ord-
nung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen 
Personen oder Sachen verüben. 

3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch Verfügung von hoher Hand. 

4. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungs-
rechtes beansprucht werden kann. 

5. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von § A7 Nr. 6 
ABN 2008 der im Versicherungsvertrag genannte Betrag. 

6. Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt werden. 
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 

 

TV-TK 5237 Streik, Aussperrung 

1. Der Versicherer leistet abweichend von § A2 Nr. 4 b) ii) ABN 
2008 Entschädigung für Schäden durch Streik oder Aussperrung. 

2. Die Versicherung dieser Gefahren kann jederzeit gekündigt wer-
den. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 

 

TV-TK 5254 Radioaktive Isotope 

1. Ergänzend zu § A2 ABN 2008 leistet der Versicherer nur als 
Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens Ent-
schädigung bis zu der in dem Versicherungsschein bezeichneten 
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Summe auf Erstes Risiko für Schäden durch betriebsbedingt vor-
handene radioaktive Isotope an versicherten Sachen. 

2. Die Versicherungssumme gemäß Nr. 1 vermindert sich nicht 
dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird. 

 

TV-TK 5256 Aggressives Grundwasser 

1. Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles, sofern Schäden durch 
aggressives Grundwasser möglich sind, rechtzeitig eine Erst- und 
– falls erforderlich – eine Kontrollanalyse durchzuführen und de-
ren Ergebnis zu beachten. 

2. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach  
Nr. 1) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008. 

 

TV-TK 5257 Undichtigkeit und Wasserdurchlässigkeit 

1. Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit sowie nicht dicht her-
gestellte oder aus sonstigen Gründen ungeeignete Isolierungen 
sind nicht entschädigungspflichtig, wenn sie einen Mangel der 
Bauleistung darstellen. 

2. Risse im Beton sind nur dann entschädigungspflichtig, wenn sie 
unvorhergesehen entstanden sind. Solche Schäden können vor-
hersehbar insbesondere dann sein, wenn sie infolge von Kriech-, 
Schwind-, Temperatur- oder sonstigen statisch bedingten Span-
nungen entstehen. 

 

TV-TK 5260 Baustellen im Bereich von Gewässern oder in Berei-
chen, in denen das Grundwasser durch Gewässer beeinflusst 
wird 

1. Abweichend von § A2 Nr. 4 b) cc) ABN 2008 leistet der Versiche-
rer Entschädigung für Schäden durch Wassereinbrüche oder An-
steigen des Grundwassers, wenn diese Ereignisse infolge eines 
anderen entschädigungspflichtigen Schadens eintreten. 

2. Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles Spundwände und Fange-
dämme sowie Joche und sonstige Hilfskonstruktionen 

a) in einem standsicheren Zustand zu errichten und 

b) die Standsicherheit laufend durch die notwendigen Maßnah-
men zu gewährleisten.  

Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach a) 
und b) ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008. 

3. Abweichend von § A2 Nr. 2 ABN 2008 leistet der Versicherer 
Entschädigung für Schäden durch ungewöhnliches Hochwasser 
oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge ungewöhnlichen 
Hochwassers. Hochwasser gilt als ungewöhnlich, wenn folgende 
Wasserstände oder Wassermengen überschritten sind: 

Gewässer:  
Pegel:  
Fluss-km:  
Pegelnull: m.ü.NN  
Wasserstände/Wassermengen: 

Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. 

      

Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. 

      

4. Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 3 nicht 
vereinbart, so tritt an deren Stelle für jeden Monat der höchste 
Wasserstand oder die größte Wassermenge, die während der 
letzten 10 Jahre an dem Versicherungsort am nächsten gelege-
nen und durch die Baumaßnahmen nicht beeinflussten amtlichen 
Pegel erreicht wurden. Spitzenwerte, die für einen Monat außer-
gewöhnlich sind, bleiben hierbei unberücksichtigt.  
Besteht ein für den Versicherungsort maßgebender amtlicher Pe-
gel nicht, so tritt an die Stelle der Wasserstände oder Wasser-
mengen gemäß Nr. 3 der Wasserstand oder die Wassermenge, 
mit der am Versicherungsort zur Zeit des Versicherungsfalles zu 
rechnen war. Spitzenwerte, die für einen Monat außergewöhnlich 
sind, bleiben hierbei unberücksichtigt. 

5. Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer 
abweichend von § A2 Nr. 2 c) ABN 2008 Entschädigung für 
Schäden durch außergewöhnliches Hochwasser oder durch An-
steigen des Grundwassers infolge außergewöhnlichen Hochwas-
sers. Dies gilt auch für Schäden, die das Hochwasser verursacht, 
bevor es den außergewöhnlichen Wert erreicht hat, die aber mit 
Sicherheit auch nach dem Zeitpunkt eingetreten wären. 

Hochwasser gilt als außergewöhnlich, wenn folgende Wasser-
stände oder Wassermengen überschritten sind: 

Gewässer:  
Pegel:  
Fluss-km:  
Pegelnull: m.ü.NN  
Wasserstände/Wassermengen: 

Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. 

      

Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. 

      

6. Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 5 nicht 
vereinbart, so tritt an deren Stelle der Wasserstand oder die 
Wassermenge, von denen an Schäden durch Hochwasser oder 
durch Ansteigen des Grundwassers infolge von Hochwasser un-
abwendbare Umstände – im Sinne der VOB in der bei Abschluss 
des Versicherungsvertrages aktuellen Fassung – eintreten. 

 

TV-TK 5261 Biologische und chemische Kontamination 

Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen sind Kontaminationen 
durch biologische oder chemische Substanzen nicht mitversichert. 

 

TV-TK 5262 Selbstbehalt (mehrere Gebäude) 

Abweichend zu § A7 Nr. 8 ABN 2008 gilt der in der Deklaration 
genannte Selbstbehalt bei Bauvorhanden, die aus mehreren 
Gebäuden bestehen, je Gebäude und Schaden. 

Als Gebäude gilt jeder Bauteil zwischen zwei Brandmauern/ 
Gebäudetrennwänden. 

 

TV-TK 5263 Bereits ausgeführte Bauleistungen 
(zu § 2 ABN 2008) 

Die vor Versicherungsbeginn bereits ausgeführten Bauleistungen 
sind frei von bekannten Schäden.  
Sollten während der Bauzeit noch Schäden erkennbar werden, die in 
die versicherungsfreie Zeit fallen, so sind diese nicht ersatzpflichtig. 

 

TV-TK 5266 Brand, Blitzschlag, Explosion, Luftfahrzeuge 

Abweichend von Abschnitt A § 2 Abs. 2 b leistet der Versicherer 
Entschädigung für Schäden an versicherten Sachen, die durch 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen. 

a) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag; 

b) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sa-
chen; 

c) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

d) Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt 
nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerris-
sen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds 
innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern 
eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung her-
vorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforder-
lich. 

 

TV-TK 5270 Verluste durch Diebstahl 
(zu § A2 Nr. 2 a ABN 2008) 

Abweichend zu § A2 Nr. 2 a) ABN 2008 wird Entschädigung für 
Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener und 
versicherter Bestandteile geleistet.  
Auf § B8 Nr. 2 a) ee) und ff) ABN 2008 wird besonders hingewiesen. 
Danach sind Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum sowie ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen 
unverzüglich der Polizei zu melden. Die Rechtsfolgen von 
Verletzungen der Obliegenheiten ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 
2008. 

 

TV-TK 5272 Einschluss Brand, Blitzschlag, Explosion 
(zu Klausel TV-TK 5180/TV-TK 5181) 

1. Gegenstand der Versicherung  
Abweichend von Klausel TV-TK 5180 Nr. 2 b) aa) bzw. Klausel 
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TV-TK 5181 Nr. 2 b) aa) sind Schäden am Altbau durch Brand, 
Blitzschlag oder Explosion mitversichert. 

2. Gefahrendefinition  
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag.  
Blitzschlag ist das direkte Auftreffen eines Blitzes auf Sachen. 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

3. Nicht versicherte Gefahren und Schäden  
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

a) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entste-
hen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbei-
tung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt 
auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder 
Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird; 

b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht wur-
den, dass sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirk-
licht hat; 

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im 
Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schä-
den, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch 
den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen; 

d) Schäden, die durch die Wirkung des elektrischen Stromes an 
elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feuererscheinung 
entstehen (z. B. durch Überstrom, Überspannung, Isolations-
fehler, wie Kurz-, Windungs-, Körper- oder Erdschluss, unzu-
reichende Kontaktgabe, Versagen von Mess-, Regel- oder 
Sicherheitseinrichtungen); 

e) Blitzschäden an elektrischen Einrichtungen, es sei denn, 
dass der Blitz unmittelbar auf diese Sachen übergegangen 
ist. 

Folgeschäden sind durch Nr. 3 a) und Nr. 3 c) nicht ausgeschlos-
sen. Durch Nr. 3 d) und Nr. 3 e) sind Folgeschäden nicht ausge-
schlossen, soweit sie Folgeschäden von Brand- oder Explosions-
schäden sind.  
Die Ausschlüsse gemäß Nr. 3 a) bis Nr. 3 d) gelten nicht für 
Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen 
Sachen eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat. 

 

TV-TK 5273 Ausschluss von Sachschäden bei Abbruch- und 
Einreißarbeiten 

Ausgeschlossen sind Sachschäden, die entstehen bei Abbruch- und 
Einreißarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des 
abzubrechenden/einzureißenden Bauwerkes entspricht. 

 

TV-TK 5274 Sturm (zu Klausel TV-TK 5180) 

Abweichend zu Klausel TV-TK 5180 Nr. 2 a) bb) und Nr. 2 a) cc) 
gelten Schäden durch Sturm und Hagel nur dann mitversichert, wenn 
sie nicht durch normale Witterungseinflüsse im Rahmen der 
Bauleistungsversicherung entstanden sind, mit denen wegen der 
Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss. 

a) Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8. 

b) Hagel ist ein fester atmosphärischer Niederschlag in Form von 
Eis und gefrorenem Regen. 

 

TV-TK 5275 Schäden und Gefahren (Leitungswasserversiche-
rung)  
– zu Klausel TV-TK 5181 

Der Versicherer haftet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht für Schäden und Gefahren am Altbau, die durch eine 
Leitungswasserversicherung (nach der jeweils neuesten Fassung der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen) gedeckt werden können.  
Als Leitungswasser gilt Wasser, das aus den Zu- und 
Ableitungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der 
Wasserversorgung oder aus den Anlagen der Warmwasser- oder 
Dampfheizung bestimmungswidrig ausgetreten ist. Wasserdampf 
wird im Rahmen dieser Bedingungen dem Leitungswasser 
gleichgestellt. 

 

TV-TK 5276 Schäden und Gefahren (Sturm- und Hagelversiche-
rung)  
– zu Klausel TV-TK 5181 

Der Versicherer haftet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

nicht für Schäden und Gefahren am Altbau, die durch eine Sturm- 
und Hagelversicherung (nach der jeweils neuesten Fassung der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen) gedeckt werden können. 

a) Als Sturm gilt eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8. 

b) Hagel ist ein fester atmosphärischer Niederschlag in Form von 
Eis und gefrorenem Regen. 

 

TV-TK 5277 Unvorhergesehen 

Abweichend von § A2 Nr. 1 Abs. 2 ABN 2008 sind unvorhergesehen 
Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten 
weder rechtzeitig vorhergesehen haben, noch mit dem für die im 
Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätten vorhersehen können. 

 

TV-TK 5279 Setzen und Schiefstellen 

Der Versicherer haftet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht für Schäden, 

a) die sich durch Setzen oder Schiefstellen der Bauwerke oder Bau-
werksteile aufgrund des Untergrunds ergeben; 

b) aufgrund nachteiliger Veränderungen der Spannungsverhältnisse 
in den Bauwerken und der Funktionsfähigkeit einzelner Teile 
oder der gesamten Anlage als Folge von a). 

Führen jedoch Setzungen oder Schiefstellungen und die damit 
verbundenen veränderten Spannungsverhältnisse zu einer 
unvorhergesehenen Beschädigung oder Zerstörung der versicherten 
Bauleistung im Sinne der ABN 2008, wird die Beseitigung der Riss- 
und Bruchschäden ersetzt. Vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen sind jedoch die Beseitigung der Schadenursache 
und Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung bzw. 
Bauweise. 

 

TV-TK 5280 Ergänzung zu Klausel TV-TK 5260 

Im Schadenfall gelten die Pegelstände bzw. amtlichen 
Aufzeichnungen und unabhängigen Beobachtungen als vereinbart 
bzw. als Grundlage für eine Schadenregulierung, die der Baustelle 
am nächsten gelegen sind und die durch eine Baumaßnahme nicht 
beeinflusst sind. 

 

TV-TK 5290 Nachhaftung (erweiterte Deckung) 

1. Nach Ende des Versicherungsschutzes gemäß § B3 ABN 2008 
leistet der Versicherer während der im Versicherungsschein ge-
nannten Nachhaftungszeit Entschädigung für Schäden gemäß  
§ A2 ABN 2008 an den versicherten Sachen, 

a) die durch die Ausführung der Nacherfüllungs- oder Restar-
beiten im Rahmen der vereinbarten vertraglichen Verpflich-
tungen des vereinbarten Kontraktes verursacht werden; 

b) die während des Versicherungsschutzes gemäß §§ B2, B3 
ABN 2008 auf dem Versicherungsort verursacht wurden. 

2. Ergänzend zu § A7 Nr. 1 b) ABN 2008 leistet der Versicherer 
keine Entschädigung für Kosten, die auch unabhängig von dem 
Versicherungsfall aufzuwenden gewesen wären, insbesondere 
für die Beseitigung eines Mangels an der versicherten Sache. 

3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag 
beansprucht werden kann. 

 

TV-TK 5291 Nachhaftung 

1. Nach Ende des Versicherungsschutzes gemäß § B3 ABN 2008 
leistet der Versicherer während der im Versicherungsschein ge-
nannten Nachhaftungszeit Entschädigung für Schäden gemäß  
§ A2 ABN 2008 an den versicherten Sachen, die durch die Aus-
führung der Nacherfüllungs- oder Restarbeiten im Rahmen der 
vertraglich vereinbarten Verpflichtungen verursacht werden. 

2. Ergänzend zu § A7 Nr. 1 b) ABN 2008 leistet der Versicherer 
keine Entschädigung für Kosten, die auch unabhängig von dem 
Versicherungsfall aufzuwenden gewesen wären, insbesondere 
für die Beseitigung eines Mangels an der versicherten Sache. 

3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag 
beansprucht werden kann. 
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TV-TK 5453 Transportwege zwischen getrennten Baustellenplät-
zen (zu § A4 Abs. 2 ABN 2008) 

Abweichend von § A4 Abs. 2 ABN 2008 gelten als Versicherungsort 
auch die Transportwege zwischen voneinander getrennten 
Baustellenplätzen. 

 

TV-TK 5761 Schäden infolge von Mängeln 

Ergänzend zu § A7 Nr. 1b ABN 2008 leistet der Versicherer keine 
Entschädigung für Kosten, die auch unabhängig von dem 
Versicherungsfall aufzuwenden gewesen wären, insbesondere für die 
Beseitigung eines Mangels an der versicherten Sache. 

 

TV-TK 5819 Anerkennung 

1. Hat der Versicherer das versicherte Risiko besichtigt, so erkennt 
der Versicherer abweichend von § B1 ABN 2008 an, dass ihm 
durch diese Besichtigung alle Gefahrumstände bekannt gewor-
den sind, welche in diesem Zeitpunkt für die Beurteilung des Risi-
kos erheblich waren. 

2. Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten bleibt unberührt. 

 

TV-TK 5825 Vollmachten des Versicherungsmaklers 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, 
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

 

TV-TK 5851 Versehen 

Wird eine Anzeige, Meldung von Gefahrerhöhung, Erfüllung einer 
vertraglichen Obliegenheit oder ähnliches nachweislich durch ein 
Versehen des Versicherungsnehmers unterlassen, so kann der 
Versicherer deswegen seine Ersatzpflicht nicht ablehnen, es sei 
denn, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des 
Versicherungsnehmers, seiner Beauftragten oder Bevollmächtigten 
vorliegen. 
Der Versicherer hat rückwirkend jedoch Anspruch auf Nachzahlung 
eines angemessenen Beitrages ab Beginn der Änderung. 

 

TV-TK 5858 Bergbaugebiete 

1. Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles in Bergbaugebieten die 
Baupläne vor Beginn der Bauleistungen dem Bergbau-Berechtig-
ten und der zuständigen Bergbehörde vorzulegen. Auflagen die-
ser Behörde sind zu entsprechen. 

2. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach  
Nr. 1 ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008. 

 

TV-TK 5859 Gefahr des Aufschwimmens 

1. Ergänzend zu § B8 Nr. 1 a) ABN 2008 hat der Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles die Lieferungen und Leis-
tungen durch ausreichende und funktionsfähige Flutungsmöglich-
keiten oder Ballast zu sichern, sofern die Gefahr des Aufschwim-
mens besteht. 

2. Die Rechtsfolgen von Verletzungen der Obliegenheiten nach  
Nr. 1 ergeben sich aus §§ B8, B9 ABN 2008. 

 

TV-TK 5860 Vorläufige Deckung 

1. Beginn des Versicherungsschutzes  
Der Versicherungsschutz aus dem Vertrag über die vorläufige 
Deckung beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Der Versiche-
rungsschutz beginnt jedoch nicht vor der Zahlung des Beitrages, 
sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
über die vorläufige Deckung oder durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein auf diese Voraussetzung aufmerksam 
macht. 

2. Inhalt des Vertrages  
Grundlage dieses Vertrages sind die im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Klau-
seln. 

3. Nichtzustandekommen des Hauptvertrages  
Kommt der Hauptvertrag nicht zustande, so steht dem Versiche-
rer ein Anspruch auf einen der Laufzeit der vorläufigen Deckung 
entsprechenden Teil des Beitrages zu, die beim 

Zustandekommen des Hauptvertrages für diesen zu zahlen wäre. 
Dies gilt nicht, wenn für die vorläufige Deckung ein abweichender 
Beitrag vereinbart wurde. 

4. Beendigung des Vertrages über vorläufige Deckung 

a) Der Vertrag über vorläufige Deckung endet spätestens zu 
dem Zeitpunkt, zu dem nach einem vom Versicherungsneh-
mer geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren Ver-
trag über vorläufige Deckung ein gleichartiger Versicherungs-
schutz beginnt. Ist der Beginn des Versicherungsschutzes 
nach dem Hauptvertrag oder nach dem weiteren Vertrag 
über vorläufige Deckung von der Zahlung des Beitrages 
durch den Versicherungsnehmer abhängig, so endet der Ver-
trag über vorläufige Deckung bei Nichtzahlung oder verspäte-
ter Zahlung des Beitrages abweichend von Satz 1 spätestens 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsnehmer mit der 
Beitragszahlung in Verzug ist. Vorraussetzung hierfür ist 
aber, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälli-
gen Vermerk im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
aufmerksam gemacht hat.  

b) Absatz a) ist auch anzuwenden, wenn der Versicherungsneh-
mer den Hauptvertrag oder den weiteren Vertrag über vorläu-
fige Deckung mit einem anderen Versicherer schließt. Der 
Versicherungsnehmer hat den anderweitigen Vertrags-
schluss unverzüglich mitzuteilen. 

c) Kommt der Hauptvertrag mit dem Versicherer, mit dem der 
Vertrag über vorläufige Deckung besteht, nicht zustande, weil 
der Versicherungsnehmer seine Vertragserklärung zum 
Hauptvertrag widerruft oder einen Widerspruch wegen eines 
vom Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen abwei-
chenden Versicherungsscheins erklärt, so endet der Vertrag 
über vorläufige Deckung spätestens mit dem Zugang des Wi-
derrufs oder des Widerspruchs beim Versicherer. 

d) Ist das Vertragsverhältnis über vorläufige Deckung auf unbe-
stimmte Zeit eingegangen, kann jede Vertragspartei den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Die Kündigung 
des Versicherers wird jedoch erst nach Ablauf von zwei Wo-
chen nach Zugang wirksam. 

e) Die Kündigung nach d) hat in Schriftform zu erfolgen. 

 

TV-TK 5862 Jahresverträge nach den Allgemeinen Bedingungen 
für die Bauleistungsversicherung von Gebäudeneubauten durch 
Auftraggeber (ABN 2008) 

Bei Jahresverträgen gelten abweichend von den Allgemeinen 
Bedingungen für die Bauleistungsversicherung von 
Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ABN 2008) folgende 
Bestimmungen: 

1. Versicherte und nicht versicherte Sachen; Anmeldepflicht 

a) Versichert sind alle Bauvorhaben gemäß § A1 Nr. 1 ABN 
2008 des allgemeinen Hochbaus, die der Versicherungsneh-
mer während der Dauer dieses Vertrages anmeldet. 

b) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alle Bauvorhaben 
des allgemeinen Hochbaus, die er innerhalb der Bundesre-
publik Deutschland in Auftrag gibt, vor Baubeginn auf einem 
Formblatt des Versicherers zu diesem Vertrag anzumelden. 

c) Nicht versicherbar sind 

aa) Ingenieurbauten, die keine Gebäude darstellen, 

bb) Tiefbauten, die nicht Teil eines Hochbaus sind. 

d) Wenn der Versicherer innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
gang der Anmeldung unter Hinweis auf c) nicht widerspricht, 
gilt das Bauvorhaben als versicherbar. 

2. Versicherte Gefahren 
Nur wenn dies allgemein oder für bestimmte Bauvorhaben auf 
der Anmeldung besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer 
Entschädigung für 

a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener 
versicherter Bestandteile; 

b) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall 
oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung; 

c) Schäden durch Gewässer und/oder durch Grundwasser, das 
durch Gewässer beeinflusst wird, in Folge von 

aa) ungewöhlichem Hochwasser; 

bb) außergewöhnlichem Hochwasser. 
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3. Beitragssätze; Widerspruch gegen Beitragssätze 

a) Es gelten die vereinbarten Beitragssätze. 

b) Soweit Beitragssätze nicht im Voraus vereinbart sind, ermit-
telt der Versicherer den angemessenen Beitragssatz von Fall 
zu Fall. Beitragssätze werden insbesondere nicht im Voraus 
vereinbart für Bauvorhaben, die 

aa) Pfahl-, Brunnen-, Platten- oder sonstige Spezialgründun-
gen; 

bb) Baugrubenumschließung durch Spundwände oder durch 
Berliner oder sonstigen Verbau; 

cc) Wasserhaltung oder wasserdruckhaltende Isolierungen; 

dd) besondere Baumaßnahmen  

erfordern. 

c) Der Versicherungsnehmer kann gegen einen gemäß b) er-
mittelten Beitragssatz in Textform Widerspruch erheben, je-
doch nur innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mittei-
lung über den Beitragssatz. Die Frist beginnt nur zu laufen, 
wenn der Versicherer auf die Folge ihres Ablaufes in Text-
form hingewiesen hat. 

d) Erhebt der Versicherungsnehmer keinen Widerspruch gemäß 
c), so gilt die Einigung gemäß Nr. 5 b) über den Beitragssatz 
mit Ablauf der Widerspruchsfrist als zustande gekommen. 

4. Dauer und Ende des Versicherungsvertrages 

a) Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen. 

b) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer 
der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zuge-
gangen ist. 

c) Wird der Vertrag gemäß b) oder nach Eintritt eines Versiche-
rungsfalles gemäß § B14 ABN 2008 oder wegen Obliegen-
heitsverletzung gekündigt, so können weitere Bauvorhaben 
schon ab Zugang der Kündigung nicht mehr zur Versiche-
rung angemeldet werden. 

d) Die Kündigung nach b) und c) hat in Schriftform zu erfolgen. 

5. Beginn des Versicherungsschutzes 

a) Der Versicherungsschutz für das jeweilige Bauvorhaben ge-
mäß Nr. 1 a) beginnt vorbehaltlich der Regelung in § B2 Nr. 3 
ABN 2008 zu dem in der Anmeldung angegebenen Zeit-
punkt, frühestens am Tag des Zugangs der Anmeldung. 

b) Für Bauvorhaben und Deckungserweiterungen für die der 
Beitragssatz gemäß Nr. 3 b) von Fall zu Fall ermittelt wird, 
beginnt der Versicherungsschutz frühestens mit der Einigung 
über den Beitragssatz. 

6. Ende des Versicherungsschutzes 

a) Der Versicherungsschutz endet für jedes versicherte Bauvor-
haben gemäß § B3 ABN 2008. 

b) Wird der Vertrag nach einem entschädigungspflichtigen Ver-
sicherungsfall gekündigt, so enden mit dem Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Kündigung der gesamte Vertrag und der 
Versicherungsschutz für das von dem Schaden betroffene 
Bauvorhaben. 

c) Im Übrigen wird der Versicherungsschutz für angemeldete 
Bauvorhaben nicht dadurch beendet, dass der Vertrag ge-
kündigt wird. 

 

TV-TK 5868 Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte Unterneh-
mer 

Abweichend von § B13 ABN 2008 verzichtet der Versicherer auf den 
Übergang von Ersatzansprüchen gegen versicherte Unternehmer 
und Subunternehmer als Schadenverursacher wegen Schäden an 
versicherten Lieferungen und Leistungen, die sie nicht selbst erstellt 
haben; dies gilt jedoch nur, wenn oder soweit der 
Schadenverursacher gegen Haftpflichtansprüche nicht versichert ist. 

 

TV-TK 5870 Schäden durch Sturm und Leitungswasser an fertig 
gestellten Teilen von Bauwerken 

1. Abweichend von § B3 Nr. 2 Satz 4 ABN 2008 endet der Versi-
cherungsschutz für Schäden durch Leitungswasser und Sturm, 
die zu Lasten des Auftraggebers gehen erst, wenn die Voraus-
setzungen gemäß § B3 Nr. 2 a–c) ABN 2008 für das ganze Bau-
werk vorliegen. 

2. Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ableitungsroh-
ren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserversorgung oder der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepum-
pen-, oder Solarheizungsanlagen bestimmungswidrig ausgetre-
ten ist. 

3. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswas-
ser gleich. 

 

TV-TK 5877 Glasbruchschäden 

Abweichend von § B3 Nr. 2 ABN 2008 endet der 
Versicherungsschutz für Glasbruch mit dem fertigen Einbau. 

 

TV-TK 5878 Verantwortlichkeit 

Verletzungen von Bestimmungen dieses Vertrages, von gesetzlichen, 
polizeilichen oder sonstigen Vorschriften beeinträchtigen die Rechte 
des Versicherungsnehmers nicht, soweit diese Verletzungen auf 
einem Versehen beruhen und wider Willen und Wissen des 
Versicherungsnehmers, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Repräsentanten begangen wurden. Hierbei ist jedoch die 
Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns zu wahren. 

 


